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Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuwci$Cfl. 

Sie bezweifelt die Zulässigkcil der Feststellungskl age mangels Gegenwänigkeit eines 

Rechlsverhältnisses und behauptet hierzu. weder sei die WasserkraftanlBgc der Kliigerin 

funktionsbercit fcrtiggestel1t noch könne infolg" Rechter Driner in absehbarer Zeit der 

Netzanschluß erfolgen. 

1m übrigen behauptet die Beklagte. tmu eingeleiteten und betriebenen Ausbaus ihres 

Netzes sei ohne ihr Netzsichcrhcitsmanagcmcnt die VeTSOrgungssicherhci t in ihrem 

Netz nicht gewährleistet Inzwischen habe die Inanspruchnahme ihres Netzes und die 

damit verbundene lnansprochnahme von NetzIo:apa:titäten ein so erhebliches Ausmaß 

angenommen, daß sie weitere Einspciseanlagen nur noch anschließen könne, wenn 

diese über eine Einrichtung ~ur Reduzierung der Einspciskapazitäten verfUgen würden, 

Unabhängig von diesen cinspciSl-bedingtet1 Netzengpässen im Veneilnctz würden 

dm"iber hillaus insbesondere aus dem Wlplanmißigen Betrieb \'011 Windkraftanlagen 

erhöhte und mit der weiter wachsenden WirKIcinspeiseleistung zunehmende GeflÜlr+ 

dungen beim Betrieb des Übertragungsllt'tles des Betreibers Vattenfall resultieren. In 

Zeiten schwacher Last durch geringen Strom\'erbrauch z.B. in der Nacht oder llIll 

Wochenende und gleichzei tig starkem Wind in Wei tCll Tei len Ostdeutsehlands könne 

die eingespeiste Lcistung in der Regelzone von Val1enfall wesentlich höhcr sein als die 

zu versorgende Last. Nur durch rechtzeitige R~'dulierullg der Einspciscleistung zum 

Ausgleich der Leistungsbilanz könne ein Systcmzusammenbruch ( BlackouC) verhindert 

werden. So habe Si lvester 2006, einem Sonntag. wegen schwli:her Last und Starkwind 

dn Unglcichgewicht zwischen Einspeisung und Entnahme in der Rcgclzonc von 

Vath:nfaJl g~'droht. Nur durch die von ihr im Rahmen ihres NetzsicherheilSmanage­

ments ergriffene Einspcisercduzierong per Funksteuerung habe eine GeflÜlrdung der 

Versorgungssicherhei t '"erhind~'T1 werden könn~'1I. Nachfolgend seien am 13 .. 28. und 

29.01.2007 wegen Starkwinds wdtere Net7.sichcrhcitsmanagemcnt-Aufrufc erforderlich 

gc""cscn. Die mögliche Abschaltung von Stromerzeugungsanlagen ,·om Netz mittels 

Trennschalters stelle keine sachgerechte Wld praxistaugliche Alternati'"e dar. da sie 

berei ts aus zeitlichen Gründen im Gegensatz zu einer funkgcslcucrten Rcdl.lZicrungi 

Abschaltung unzureichend sei . 
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Die FeststeHungsklagc nach § 256 ZPO ist zulässig. 

Unabhiingig von dem Stand der Fertigstellung der Wasserl:raftanlagc und der Nclzan· 

schlussverbindung besieht zwischen den Parteien cin gegenwärtiges Rcchtsvcrhiihnis. 

Nach der Rechtsprechung des BGH (NJW-RR 2006. 1485 - zitien nachjuris Rdnr. 12) 

besieht bereits nach Encilung der Baugenehmigung einer EEG-Anlage in Anbdl"llelu 

der bei Errichtung der Anlage beziehungswelsc HCl'$tellung der NdZ3nschlussn:rbin­

dung begründeten AnsprUche aus § 4 Abs. I S. lEEG 2004 schon vor Ausfiihrung ein 

Rcchtsvcrhiiltnis. das dem durch Eimrin in Vcrtragsverhandlungcn begrundeten ver­

gleichbar ist. Dieses bildet cine ausreichende Grundlage flir eine Feststellung der gegen­

seitigen Rechte und Pflichten im Rahmen einer Fcsl5tcllungsklagc nach § 256 ZPO. 

Selbst wenn die Klägmn noch nicht einmal mit dem Bau ihrer Wasserkraftanlage bc­

gonn<m hätte. würde es vorliegend nicht an einem gegenwärtigen Rechtsverhähnis 

fehlen. 

Die Klägcrin hat auch das nach § 256 Abs. I ZPO erforderliche Feststellungsinteressc. 

Da eine einvernehmliche Lösung uber die Teilnahme am NClzsicherhdtsmanagcment 

zwischen den Parteien gescheitert ist. besteht unzweifelhaft ein Interesse der Klögenn 

an einer gerichtlichen Klärung der Streitfrage. zumal weiten: Streitpunkte im Hinblick 

auf den Anschluß der Wasserk.raftanlage und die Abnahme des von dieser Anlage er· 

zeugten Stroms zwischen den Paneien nicht bestehen. 

Die Klage ist zudem begrundet. 

Die Klägcrin ist zur Teilnahme an dem Nct:aichc:rhdtsmanagement der Beklagten nicht 

vcrpnichtet. 

Nach § 4 Abs. I S. 1 EEG sind Nctzbctreiber vcrpnichtC\. Anlagen zur Erleugung \'on 

Strom aus Emeuerbaren Energien oder aus Grubengas un\·crziiglich vorrangig an ihr 

Netz anzuschließen und den gesamten aus diesen Anlagen angebotenen Strom aus Er­

neucrbaren Energien oder aus Grubengas vomngig abzunehmen und zu ubertragen. 

Diese Vcrpnichtung besteht nach § 4 Abs. J S. I EEG auch dann. wenn das Netz oder 
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ein Net7bercich zeitweise vollständig dureh Strom aus Emcucrbaren Energien oder 

Grubengas ausgelastet ist, es sei denn, die Anlage ist nicht mit einer technischen Ein­

richtung zur Reduzierung der Einspeiseleitung bei Netzüberlaslung ausgestattel. Die 

Verpflichtung nach Abs. I S, I zur vorrangigen Abnahme des in diesen Anlagen er­

zeugten Stroms besIeht nur, sowei t das Neu: oder der Netzbcrcich nicht durch Strom aus 

Emcucrbaren Energien oder Grubengas \/ollständig ausgelastet ist; die Verpflichtung 

zum I,lnvcrl.üglichcn Ausbau nach Abs. 2 S, 2 bleibt unberührt (§" Abs. 3 S. 2 EEG). 

Durch den Umweltaussehuß ist im Gesetzgebungsverfahren die Vorschrift des § 4 Abs. 

3 EEG neu eingeführt word~'Il und wie folgt begründet worden (BT-DrS 1512864, S. 

34): 

.. Der neu eingefliglc Absatz ist deklarotorischcr Natur und kodifi7.iet1 nur die 
bisherige Rechtslage. In der Pruis haben sich jnkx:h erhebliche Schwierig­
keiten ergeben. so daß eine Klarstcllung sinnvoll und nötig ist. Der Netzbetrc:ibeT 
kann den Anschluß von Anlagen nicht mit dem Vt'rweis aufmöglichc zeitliche 
Netzauslastungen verweigern. Diese treten tatsächlich nur extrem selten auf. 
etwa bei dem Zusammentreffen sehr hoher Einspcisung bei Starkwind und 
gleichzeitigem niedrigen Verbrau.ch. In dem weit größeren sonstigen Zeitraum 
ist der NeubetreibeT zur Aufnahme problemlos in der Lage. Daher ist er auch 
bei möglichen temporär auftretenden Ncuengpässcn durch Emeuerbare Ener· 
gien verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Emeuerbaren Energien 
immer anzuschließt'lt und den Strom immer dann abzunehmen. wenn das Netz 
nicht bereits durch zeitlich frühere in B~1rieb gegangene Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Emeuerbaren Energien ausgelastet ist. Dadurch wird die Sicher· 
heit und Funktionsflihigkeit des Netzcs nicht berührt. Die Anlage muß dann 
technisch so ausgcstattet sein. dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang 
unterbunden " 'erden kann. Weitergehende Rechte zum Eingriffin die Anlage 
stehen dem Netzbelreiber nicht zu. Unberührt bleibt davon die Verpflichtung 
zum Netzausbau und die Rechte früherer Anlagcnbctreibcr:' 

Mit der Einführung des Vonangprinzips von EEG·Anlagen hat der Gesetzgeber in die 

Lastregelung der NetzbetreibeT mit bindenden Vorgaben eingegriffen. Durch Vorschrei­

ben eines solchen Vorrangs müssen die Netzbetreiber die ihnen angebotene Elektrizität 

abhängig von der Erlcugungsart auswählen. Durch besonderes Lastmanagement ist vor­

zusehen, daß konventionell erlcugte Elektrizität erst dann in das Neu fließt. wenn der 

Bedarr mittels Stromerlcugung aus Emeut'Tbarm Energien nicht vollständig gedeckt 

" 'erden kann (vgl. Salje. EEG. 3. Aufl ., § 2 Rdnr. 15). Vorlicgend ist das Netz der Be· 

klagten durch Erneuerbare Energien indes niCht ausgelastet. Nach eigener Bckundung 
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der BeklagtCt1. in der mündlichen Verhandlung am 17.\2.2007 beträgt der Anteil der 

Emeuerbaren Energien in ihrem Netl ca. 20 %. 

Lediglich eine zeitweilige \'ol1ständige Auslastung durch EEG·Strom würde nach § 4 

Ab,. 3 EEG den Anschluß von Anlagen unter Einbcziehung einer sog. priorititenge­

Slcuertt'l1 Abschaltautomatik ermöglichen. Damit werden - wie hier das Netzsicherlu:its­

management der Beklagtt'11 • meist automatisch funktionierende Regler angespnx:hcn, 

die für ein funktionssichcres Net7.managemenl sorgen und bei ÜberlllStWlS die weilere 

Einspcisung \'1)1'1 Strom unterbinden. Die technische Einrichtung muß so ausgelegt sein. 

daß möglichst nur eine - im Verhältnis aller EEG-Anlagcn anteilige - Reduzierung der 

Einspeiseleistung bewirkt wird: unverhältnismäßig wäre es. einzelne Anlagen ganz vom 

Netz zu trennt'Tl. wiihrend andere Anlagen ungehindert dem Netz zuliefem können (lIgI. 

Salje, 1.1.0 .. § 4 Rdnr. 64). Rechl5folge de$ Eingreifens \·on Sott 2 des § 4 Abs. 3 EEG 

ist die Verminderung der Abnahmepflicht des Netzbctreiber$ in dem Umfang, indem 

Strom alls zeitlich 1I0rrangig angeschlossenen EEG-Anlagen vollständig abgenommen 

"·~"Tden muß. Dies erfordert ein lastmanag~"Tllent . das den einzelncn Anlagen Prioritäten 

zuweiSt und ihre Abschallllng - nacheinander - plonvoll entsprechend dem Inbetrieb· 

nahmcuitpunln in zeitlich nicklaufcnder Reillenfolge cnnöglieht. Auf diese Weise sind 

solangc EEG·AnJagcn abzuschalten bzw. zu drosseln. wic es die Auslastung des Net7.es 

zuläßt; wobci die Voraussctzung besteht, daß konventionelle Er.o!eugungsan lagen gar 

nicht mehr einspeisen (llgl. Sllje, a.a.O., § 4 Rdnr. 102). Solange auch nur noch eine 

Kilowanstunde Strom aus kon\'enlionel1er Erzeugung in das Netz eingespeist wird. 

greift § 4 Abs. 3 S. 2 EEG nicht ein. und es komml weder einc Abschahung noch einc 

Drosselung der EEG-Anlagen in Betracht (vgl. Salje, ;1.8.0., § 4 Rdnr. 101) 

Von der Anwendbarkeit des § 4 Abs. 3 S. 2 EEG kann ''Orliegcnd niCht ausgegangen 

werden. Es mag zwar zutreffen. daß es in dem Nett der Beklagten bei meterrologischen 

Konstellationen wegen nachfrageschwacher Zeilen mit beispielsweise hohem Windauf­

kommen zu einer Netzauslnstung kommt. Voraussetzung rur die Einbeziehung cincr 

sog. priorilälengesleuenen Abschaltautomatik nach § 4 Abs. 3 S. 2 EEG - wie hier das 

Net7.SiehcrfleilSmanagement der Beklagten - ist jedoch. daß zum gegebenen Zeitpunkt 

ein Netz oder Netzbcreieh ,·oUSfi ndig mit EEG-Strom ausgdl, tct ist. 

Vorliegend sind 1I0n der Beklagten indes konkrete Anhaltspunkte dafür. daß ihr Netz 
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1)I,:i den von ihr behaupletf..'Tl Nertiiberlaslungen am 31.12.2006 und im Januar 2007 zu 

100 % mit EEG-Slrom ausgelastet " 'ar. weder daTgelcgt worden noch sonst ersichtlich. 

Vielmehr ist nach dem eigenen Vonrag der Beklagten im SchriftsatZ " 0nJ 19.1 1.2007. 

Seile 12. (BI. 106 GA) da" on auszugehen. daß sie bei NctzQberlaslungcn bereits EEG­

Anlagen drossclf1abschahet, wenn noch konventionell crzcugler Strom eingespeist wird. 

Insoweit ruhn die Beklagte nämlich selbst aus, daß sie Anlagcnhclrciber. die Strom 

konventionell odt'T auf Basis der Kraft·Wärme-Kopplung erlcugen. auffordert. ihre 

Einspeiselcislung zu reduziert'ß. Die Reduzierung, al so die bloße Drosselung, reicht 

indes nicht aus. um auch EEG-Anlagen prioritätengesleuen drosseln/abschalten zu 

können. Dies ist wie zuvor dargelegt erst zulässig, wenn keine einzige Kilowaustunde 

Strom aus konventioneller Erzcugung in das Netz eingespeist wird. Eine zeitweilige 

vollständige Auslastung dl,lr<:h EEG·Strom erschein! der Kammcr bei einem EEG· 

Anteil von 20 % im Netz dcr Beklagten lWdon als äußerst zweifelhaft . 

Die Kammer verkennt nicht. duß es ein absolut verstandenes Vorrongprin1.ip nicht gibt. 

Da die Netze primär der Versorgung von Endabnehmem dienen. müssen sich die EEG· 

Anlagenb-ctreibcr Einschränkungen des Vorrangprinzips und damit der AbnaJunever· 

pftichtung aueh außerhalb des § 4 Abs. 3 S. 2 EEG gefallen lassen. " 'mn diese: dcr Auf· 

rcchterhahung der Versorgungssichcrhei t dienen. Es gibt im Netzbctricb o ffenbar Be­

triebskonstellalionen. die eine Absehaltung einzelner oder aller ET7.CIlgungsanlagen er­

zwingen. die mi t dem Netz fest verbunden sind, und Z""ar ohne Rücksicht darauf. ob die 

Er.(eugung aus Emeuerbaren Energien/Grubengas oder aber konventionell erfolgt. Ins­

besondere wenn die Versorgungssicherheil bt.-droht ist, " 'cil beispiels"'cisc: ein Netzzu­

sammenbrueh droht, der nur durch Abschalten der Erleugungsanlagen abgewendet 

" 'erden kann. mußte schon bisher durch den Anlagenbetrciber jedenfalls fakti sch die 

Nichtabnahme des erzeugten Stroms hingenommen " 'erden (vgl. Salje. a.a.O .• § 4 Rdnr. 

95). In diesen Fällen bedarf es jedoch nicht des Einball$ einer prioritätcngestctJerlen 

Abschaltautomatik odcr ähnlichen Reduzicrungseinriehtung (vgl . SBlje .•.• . 0 .. § 4 

Rdnr. 99). Diese: greift nämlich wie zuvor .usgeruhn nur bei einer "oll ständigen Netz­

auslaslung dun:;h EEG-Strom ein. Sind Nettcngpässe unter Bcriieksichtigung von kon­

ventionell erzeugtem Strom zu befürchten. kann auf § 4 Abs. 3 S. 2 EEG nicht zunick­

gegriffen werden. wci] dl..'Ssen AnwendungsvorauSSClZl,lngen weder direkt noch Dn 810g 

hcrbeigefUhl1 werden können (vgl. Saljc, 3,a,O., § 4 Rdnr. 64). 
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In Fällen der Geflihrdung der Versorgungssicherheil mag eine Einrichtung zur Drosse­

lung und Abschaltung der Einspciselcistung hilfreich sein; deren Einbau kann der Netz­

oclrciber rur solche Fälle indes nicht verlangt'1l. Baut der Anlagenbetrciber eine solche 

Einrichtung nicht ein. 50 kann und muß dcr Netzbctreibcr bei Gefahrdung der Vcnor­

gungssichcrheit ETZcugungsanlagm wie schon bisher. also ohne Rcduzierungscin­

richtung, vom Netz trennen. 

Die Nchem:nls<:heidungm beruhen auf§§ 91 Ahs. 1.709 S. I und 2 ZPO. 

ROSCIlbach Kuschfeld Eb<n 


